
Rechtssache C-44/94 

The Queen 
gegen 

Minister of Agriculture, Fisheries and Food 
ex parte: 

National Federation of Fishermen's Organisations u. a., 
Federation of Highlands and Islands Fishermen u. a. 

(Vorabentscheidungsersuchen 

des High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court) 

„Gemeinsame Fischereipolitik — Mehrjährige Ausrichtungsprogramme — 

Begrenzung der Seetage" 

Schlußanträge des Generalanwalts G. Tesauro vom 10. Mai 1995 I-3118 
Urteil des Gerichtshofes vom 17. Oktober 1995 I - 3133 

Leitsätze des Urteils 

1. Fischerei — Gemeinsame Strukturpolitik — Mehrjährige Ausrichtimgsprogramme — Durch
führung durch das Vereinigte Königreich — Begrenzung der Tage, die Schiffe von über 
10 Meter Länge auf See verbringen — Zulässigkeit 
(EG-Vertrag, Artikel 6, 34, 39, 40 Absatz 3 Unterabsatz 2; Verordnungen Nrn. 4028/86, 
3759192 und 3760/92 des Rates; Entscheidung 92/593 der Kommission) 
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2. Gemeinscbaftsrecht — Grundsätze — Gleichbehandlung — Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit — Begriff 

(EG-Vertrag, Artikel 6) 

3. Landwirtschaft — Gemeinsame Marktorganisation — Verbot von mengenmäßigen Einfuhr-
und Ausfuhrbeschränkungen sowie von Maßnahmen gleicher Wirkung — Grenzen — Nach 
der Gemeinschaftsregelung zulässige nationale Maßnahmen 

(EG-Vertrag, Artikel 30 und 34) 

4. Gemeinschaftsrecht — Grundsätze — Grundrechte — Einschränkungen der Grundrechts
ausübung, die durch das Allgemeininteresse gerechtfertigt sind 

5. Mitgliedstaaten — Durchführung des Gemeinschaftsrechts •— Gemeinschaftsrechtliche Vor
schrift, die den nationalen Behörden weitgehende Entscheidungsfreiheit läßt — Gerichtliche 
Nachprüfung der erlassenen nationalen Maßnahmen — Grenzen 

1. Die Entscheidung 92/593 über das gemäß 
der Verordnung Nr. 4028/86 vom Verei
nigten Königreich für den Zeitraum 
1993—1996 vorgelegte mehrjährige Aus
richtungsprogramm für die Fischereiflotte 
ist dahin auszulegen, daß sie das Verei
nigte Königreich zu einer Begrenzung der 
Tage, die Schiffe von über 10 Meter Länge 
auf See verbringen dürfen, ermächtigt, da 
das dort festgelegte Gesamtziel bis zu 
45 % durch andere Maßnahmen als einen 
Abbau der Kapazitäten der Fischereiflotte 
verwirklicht werden kann. Diese Ent
scheidung schließt die Möglichkeit nicht 
aus, daß dieser Mitgliedstaat technische 
Erhaltungsmaßnahmen erläßt, sofern 
diese von der Kommission genehmigt 
worden sind. 

Der Umstand, daß der betreffende Mit
gliedstaat die im vorhergehenden mehr
jährigen Ausrichtungsprogramm festge
legten Ziele nicht verwirklicht hat, ist 
insoweit ohne Bedeutung. 

Weder die Artikel 6, 34, 39 und 40 Absatz 
3 des Vertrages noch die Verordnungen 
Nr. 3759/92 über die gemeinsame Markt
organisation für Fischereierzeugnisse und 
Erzeugnisse der Aquakultur und Nr. 
3760/92 zur Einführung einer gemein
schaftlichen Regelung für die Fischerei 
und die Aquakultur, noch der Gleichbe
handlungsgrundsatz, das Eigentumsrecht, 
das Recht der freien Berufsausübung oder 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ver
bieten es einem Mitgliedstaat, von dieser 
Ermächtigung Gebrauch zu machen. 

Es ist ohne Bedeutung für diese Ermäch
tigung und für das Recht, von ihr 
Gebrauch zu machen, welche Bestände 
mit einem Schiff befischt werden, in wel
chem Umfang sich die fraglichen 
Beschränkungen auf die normalen Fang
tätigkeiten und die sonstigen Tätigkeiten 
der Fischer sowie auf den Markt für Fisch 
auswirken oder ob einer nationalen 
Behörde die Möglichkeit eingeräumt wor
den ist, Ausnahmeregelungen für beson
dere Zweige der nationalen Fischereiflotte 
zu treffen. 
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2. Die Anwendung nationaler Rechtsvor
schriften kann nicht allein deshalb als 
Verstoß gegen das Verbot der Diskrimi
nierung aus Gründen der Staatsangehö
rigkeit angesehen werden, weil andere 
Mitgliedstaaten weniger strenge Vor
schriften anwenden. 

3. Der Umstand, daß die Artikel 30 und 
34 des Vertrages, die mengenmäßige 
Beschränkungen der Einfuhr und der 
Ausfuhr sowie Maßnahmen gleicher Wir
kung verbieten, Bestandteil der gemeinsa
men Agrarmarktorganisationen sind, 
schließt nicht aus, daß die zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats unter den 
in einer Gemeinschaftsregelung, die 
Bestandteil einer solchen Organisation ist, 
festgelegten Bedingungen nationale Maß
nahmen erlassen können. 

4. Die zu den allgemeinen Grundsätzen des 
Gemeinschaftsrechts gehörenden Grund
rechte können keine allgemeine Geltung 
beanspruchen, sondern müssen im Hin
blick auf ihre gesellschaftliche Funktion 

gesehen werden. Folglich können die 
Ausübung des Eigentumsrechts und die 
freie Berufsausübung namentlich im Rah
men einer gemeinsamen Marktorganisa
tion Beschränkungen unterworfen wer
den, sofern diese Beschränkungen 
tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden 
Zielen der Gemeinschaft entsprechen und 
nicht einen im Hinblick auf den verfolg
ten Zweck unverhältnismäßigen, nicht 
tragbaren Eingriff darstellen, der die so 
gewährleisteten Rechte in ihrem Wesens-
gehalt antastet. 

5. Läßt eine gemeinschaftsrechtliche Vor
schrift den nationalen Behörden, denen 
ihre Durchführung übertragen ist, eine 
weitgehende Entscheidungsfreiheit, so 
darf das Gericht bei der Kontrolle über 
die Rechtmäßigkeit der Ausübung einer 
solchen Freiheit nicht die Beurteilung, zu 
der die zuständige Behörde gelangt ist, 
durch seine eigene ersetzen; es muß sich 
auf die Prüfung beschränken, ob diese 
einen offensichtlichen Fehler oder einen 
Ermessensmißbrauch begangen hat. 
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